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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ent-
wurf  
[Art. /§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent-
wurf 

Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ inhaltl./zum 
Erfüllungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwendung Angeregte Änderung 

1  §41c Bundesethik-Kommission Allg. Die Bundesethik-Kommission muss pari-
tätisch mit Männern und Frauen besetzt 
werden, die Stellvertreterpositionen 
ebenfalls 

 
 

2  § 42 d Anhörung von Sachver-
ständigen 

Allg. Die Sachverständigen sind paritätisch 
auszuwählen 

 

3       

4  Besonderer 
Teil (Änderung 
des AMG) 

Zu Nr. 12 und weiteren Inhalt. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen an 
klinischen Studien müssen ein ausgegli-
chenes Geschlechterverhältnis präsen-
tieren, es sei denn, das Thema der Stu-
die kann nur ein Geschlecht betreffen. 
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